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In Benntwo:ctunc einer lU1fro.ge dijr l .. bg.K r i p. }) n e l' und Genossen, 

betreffend Ein11nltung der österreichischen Geßetze bei Errichtung der USIA~ 

Verko.ufdstellen, teilt Bundesninister für Finanzen Dr"M 0. l' e a.: l' C t 11 0. 

r.rl. t: 

Bereits im Mb.i 1949 wurde in Nntionalrn.t über d.ie unzureichenden 

Steuerleistungen der USIA-Betriebe Klage geführt 0 Daraufhin hat das Bundes­

oin:.steriw:l für Finanzen das in dieser Hinsicht bereit s vorlieeende Mat erial 
, . 

dur4h laufende Erhebunsen erefinzt, die derzeit zu folgenden Feststellungen 

bereohtigen: 

Für die USIA werden aus den Ausla...'1d kor.tt:1ende Waren auf Grund VÖll 

Bescheinigungen des Leiters des Zentralbüros der USIA, dass "die Sendung._· 

den Sowjeteigentuo gehört", olIDe Entrichtung von Eingangsabgaben und ohne 

Einfuhrbewilligung zoll~ruatlich abgefertigt. Die Abenbenfreiheit von Waren, 

die für Einheiten, Dienststellen und Einzelpersonen einer Besntzungsnnch.t 

einGehen, beruht nach Deiner Auffassung nuf der Voraussetzung, dass diese. 

Waren nusschliess'lich zur Versorgung die ses Personenkreises bestirmt sind. 

Der.mo.ch erscheint eine Vel'wendung c1.ßr auf solche Weise nach Österreich ge­

bl"aahten TIaren als Handelsware nicht zulässig. Wenn gleichwohl solehr" Y{o.rcll 

itl Inland auf den Markt gebracht_werden, so wird, falls sich L.nhalts})unkte 

el"geben, dass del' österreichische Abnehner die ausländische Provenienz 

dieser Waren kannte und erkennen konnte., dass die Waren ohne Einfuhrbe- .­

willigung hereingebracht wurden, bzw. für sie die Eingangsabgaben nicht ent­

richtet worden sind, eine Untersuchung wegen Verletzung der Zollvorschl'iften 

eingeleitet. q In einer Re iho von Fällen wurde auch die Beschlagnahrle solche r 

Waren vel'fügt. Ein solches Vorgehen gegenüber den Betrieben der USIA selbst 

war nicht nöglich, weil diese Betriebe ein Einsohreiten österreichischer 

ErhebUllgsorgane ni cht zulassen und sogar die Erteilung von Auskünften 

ablehnen. 

Auf dem Gebiete der Verbraucb'lsteuern und Monopole liegen die Ver~ 

hältnisse ähnlich. Die in den Verbrauch steuergesetzen vorgesehene Steuer­

aufsicht ,drd von den USIA-Bctrieben nicht zugelassen ... Es wurde in den letzten 

Jahren wiederholt festGestellt, dass die USIA-Betriebe selbsterzeugt.en Fei11-

sprit unter Ungehune der Yorschriften des Branntweinoonopols verkaufen und 

auch .Run, ~odka.und Liköre, die nicht aus Mbnopolsprit hergestellt sind, in 

Verkehr bringen .. Hiedurch entstand den äste rreichisohon Branntwcinnonopol 
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ir.1 Jslue 1949 dn Ausfall [111 3lbl1opolei11liahoen von ca. 30 :Millionen SchilIine;" 

Nnchden die Alliierte 1\:01:1]'1153:1.on für Österreich, Wirtschaftsdirektoriuo, durch 

Beschluss vorJ 24 0 Juni 1946 die Vel'wcrtungsstelle des österreichischen Brannt .... 

weinmol1opols entsprechend elen geltenden gesetzliche~ Vorschriften als einzige 

autorisierte OrO'anisation für die Verteilunp' von Alkohol in Österreich anerknnnt b cO 

hat, -richtetc--der Herr Bundeskanzler über oein Ersuchen bereits no 20.Februar 

d.J. eine Note rot den sowjetischen Hochkor;1l:1is sar für Öst erreich oi t der Bitte, 

auf die VerwaltunG der USIA dahin einwirken zu wollen, dass bei der Beteili­

gung der USIA n:o innerösterreichischen Wirtschaftsverkehr der einen.ngs zitierte 

Beschluss der Alliierten Kor~ission für Österreich, Wirtschaftsdirektorium, 

sowie die Beostii:nnungen über das österreichische Brannt wcil1Oonopo 1 beachtet 

werden. Auf die erwähnte Note ist bisher eine Antwort nicht eingelnngt .. Für--

dns erste Halbjuhr 1950 ist geßenüber deo gleichen Zeitrnu.1'".l des Vorjo.hrcsbei 

annähernd gleiohen Absatzverhältnissen io Inlnnde ein weiterer Rückgang des 

Verkaufes von Feinsprit durch die Verwe:t:tunßsstelle des österreichisohen.-Brä.:nnt­

wGinmonop·ols festzustellen. Hingoßen haben die· USIA-Betriebe in den ersten 

sechs :Mono.ten dieses Jahres schätzungsweise l5~000 Hektoliter Feinsprit entwcrl:C:l~ 

a.ls solchen oder in Form von Run und anderen Spil'ituosen in Öst erreich abee­

setzt, so dass der dadUroh verursachte Enteanß.an Einnahmen nus den Brannt­

weillIlonopol für dns erste Halbjahr 1950 auf 00.(' 35 Millionen Schilling geschätzt 

werden knnn, wooit also der in Jahre 1949 eineetretcne Einnnhr:1~nusfo.ll des 

Brnnntweinoonopols bereits wesentlich überschritten ist 0 Es ist dabei tief be­

dauerlioh und zeigt von einen tlD.neelnden Verantwortungsbewusstsein eeeenüber 

den österreichischen stant, wenn österreichische Firnen derartige Waren in gnnz 

erheblichen Unfauß aus diesen Quellen beziehen IDld durch diese Handlunesweise 

dazu beitraeen, die Monopoleinnnhnen des Stnates zu sChädigen". 

Was die direkten Steuern betrifft., steht fest, dass dieUSIA­

Betriebe irl a11eeoeinen VOll den Bundessteuern nur die 1ohnsteuer,.von den 

Geneindesteuern nur die Lohns'Ur.1I::lensteuer und die Grundsteuer - letztere auch 

nicht in nllen Fällen - abführen. Auch bei diesen Steuergattungen kann die . 

Finanzverwaltung nicht feststellen,ob die steuerlichen Verpflichtunßen v~ll­

ständiß erfüllt werden, da es an jeglichen lVfitteilunßen der USIA-Betriebe fehlt 

und-Kontrollen in der Regel nicht zugelassen werden. Hinsichtlioh aller übrigen 

direkten Steuern erfolgen - oit verschwindenden Ausno.hnen hinsichtlich der 

Uosatzsteuer - überhaupt keine Steuerznhlungen der USIA-Betricbe. Sonit unter-
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bleib~ uuch die Bezahlung der Körpersohaft~steuer und Gewerbesteuer. Den 
-

OrGanen der Finunzverwo.l tune gegenüber wurde von Vertretern einzelner USIA-

Betriebe dnro.uf hineewiesen, do.ss ihre Betriebe verhnlten seient'die deo 

österreic:hischen staate vorentho.ltcnen Steuern an die russische Stuntsbnnk ab .. 

zuführen. Ebenso wird unter Hinweis auf ein diesbeZÜGliches Verbot der USIA."!' 

Zentralverwaltung die Abgnbe von Steuererklärungen verwoigert und den Organen 

der Finunzvcrwal tung jede Überprü'uungstätigkeit v el'\1 ehrt .. 

Mit Rücksicht auf die geschilderte offenbar von der USIA-Zentral-

, verwaltung o,llgenein angeordnete Vorg,ngsweise sehe ich derzeit keine MÖGlich­

keit, die österreiohisohe Steuerl).oheit bei den von der USIAneu errichteten 

Kleinverklufsgeschäften durchzusetzen. 

---
...... - ...... 
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